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Formular 4 S-WS 

Allgemeine Bestimmungen zur Bestellung Wasseranschluss und 
Wasserinstallationen

Mietgeräte 

Modell- oder Massänderungen sind vorbehalten; Auslieferung 
nur solange Vorrat. 

Planung/Installationsplan 

Bitte legen Sie Ihrer Bestellung einen detaillierten Installati-
onsplan bei. Füllen Sie zu diesem Zweck das Formular 
(Skizze) «4 S-SK» aus. Damit MCH Messe Schweiz (Basel) 
AG (nachfolgend "MCH" genannt) die Installationen terminge-
recht vornehmen kann, ist es notwendig, dass Sie den vorge-
sehenen Standbautermin und die Standbaufirma angeben. 

Anschluss Wasser 

Der Stand wird direkt - gemäss der Betriebsordnung - an das 
Wasserleitungsnetz der MCH angeschlossen. Im Übrigen 
gelten die Vorschriften des SVGW und der IWB/EWZ. 

Für Aussteller von Wannen, Pools und Bassins ist ein Was-
seranschluss obligatorisch. 

Anschluss Elektrik 

Die elektrischen Anschlüsse für Mietgeräte sind separat zu be-
stellen (Formular 4S-EL). 

Installationsarbeiten 

Die Installationsarbeiten für Wasserzu- und -abflussleitungen 
werden nur durch MCH oder durch die von ihr beauftragten 
Vertragsfirmen ausgeführt. Eigenmächtiges Erstellen von An-
schlüssen ist nicht gestattet. MCH behält sich das Recht vor, 
solche Installationen zu sperren. 

Gebühren Wasseranschluss 

In den Preisen inbegriffen sind die Zuleitung und die Installa-
tion eines Gerätes sowie der Wasserverbrauch und die Ab-
wassergebühr. 

Sind für den Anschluss der Geräte aufgrund des Standortes 
oder der Anzahl der Verbraucher mehrere Anschlüsse an die 
Mediensatelliten notwendig, so ist pro Anschluss an die Medi-
ensatelliten eine Grundgebühr zu entrichten. 

Express-Zuschlag 

Für Bestellungen, die am ersten Aufbautag oder später bei uns 
eintreffen, wird ein Zuschlag von CHF 300.- erhoben (Betrifft 
nicht die Geräte). 

Regietarife 

Regiearbeiten werden nach Aufwand verrechnet. 

Zuwiderhandlung/Haftung 

Für Schäden und Störungen, die durch Nichtbeachtung der 
Bestimmungen aus der Betriebsordnung, der allgemeinen Be-
stimmungen zur Bestellung Wasseranschluss und Wasserin-
stallationen oder Anweisungen des Messepersonals entste-
hen, haftet der Aussteller. 

 

 

 

 

 

 


